
 INFORMATIONSBLATT  

 der Fischerei Gemeinschaft Gaishorn am See - FGG    für     2026  
 

 
 

Lieber Petrijünger! 
 

In diesem INFO-Blatt findest du wichtige Hinweise über die fischereilichen 

Gepflogenheiten und Verhaltensregeln im Anglerjahr 2026 am 
 

„Gaishorner See (Hauptsee und Vorsee)“. 
 

Vorkommende Fischarten sind Karpfen, Schleie, Hecht, Barsch, Saibling, Äsche, Zander, Bach-,  

      See - und Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder und Koppe… 
 

PREISE  2026: 
 

Tageskarte:                € 30. -  

Saisonkarte:               € 450.-    ......  ist gültig ab… 1. April 2026 bis 30. November 2026 

Bootsplatzmiete:  € 50.- für das laufende Kalenderjahr 
 

 

→ Tageskarten sind online erhältlich unter: www.hejfish.com 
 

 → Das Campieren am Seeufer ist Tageskartenfischern nicht gestattet; es ist 

ausschließlich Jahreskartenfischern erlaubt. 
 

 Bitte abgelaufene TAGESKARTEN in eine der drei EINWURFKÄSTEN am Seegelände 

einwerfen; oder sie tragen ihre Fangergebnisse online in die Fangstatistik ein.  
 

Erlaubte Fanggeräte:  Während man am Hauptsee mit zwei Angelruten fischen kann, 

          darf am Vorsee ausnahmslos nur mit einer Rute gefischt werden!  

                         Beim Fischen auf Hecht und Zander sind System und Drilling erlaubt! 

       Angelplatz und Gerätschaft dürfen nicht unbeaufsichtigt bleiben! 
 

Es gelten die in der Steiermark üblichen gesetzlichen Schonzeiten; für Karpfen gibt es keine 

Schonzeit! Als Fischereizeit gilt für Tageskartenfischer eine Stunde vor Sonnenaufgang und eine 

Stunde nach Sonnenuntergang.  
 

Untermaßige oder während der Schonzeit gefangene Fische bitte vorsichtig und schonungsvoll   

zurücksetzen. Tote Fische sind zu zerteilen und in das Gewässer rückzuführen! 
  

  Erlaubnisschein, Landesfischer- oder Gastkarte sind zur Fischereiberechtigung 

erforderlich! 
 

 

Ab 15. September ist das Fischen am Vorsee auf Äschen und Regenbogenforellen mit 

Einzelhaken (Schonhaken) nur bei Kunstködern erlaubt. 
 

 Den Anweisungen der Kontrollorgane ist unbedingt Folge zu leisten!  
 

Verbotene Köder: Lebendköderfische und andere lebende Wirbeltiere. 
                                                     

Das Anfüttern ist in eingeschränkter Form möglich! 
 

Brittelmaße:  Bach- und Regenbogenforelle:    25 cm  Schleie:        25 cm 

   Seeforelle:         50 cm  Karpfen:       40 cm - 60 cm 

   Hecht:           60 cm – 90 cm Zander:         60 - 90 cm 

   Seesaibling:         28 cm  Äsche:          32 cm 

 

  

   
 

http://www.hejfish.com/

